Informationsblatt zur Eingliederungshilfe

Leistungen der Eingliederungshilfe nach §§ 53 ff. SGB XII erhalten Menschen, die durch ihre körperliche, geistige oder seelische Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderungen bedroht sind und Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist nach § 53 Abs. 3 Satz 1 SGB XII, eine drohende Behinderung zu verhüten, oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. 
Das Vorliegen einer solchen Behinderung oder wesentlich drohenden Behinderung ist eine Grundvoraussetzung der Leistungsgewährung. 

Zur Feststellung dieses Tatbestandes wird nach der Einreichung der Antragsunterlagen eine amtsärztliche Begutachtung in Auftrag gegeben.

Als Leistungen der Eingliederungshilfe gewähren wir als örtlicher Träger der Sozialhilfe ambulante, teilstationäre oder vollstationäre Hilfen.

Erläuterung zu den einzelnen Hilfeformen:

Zu der ambulanten Leistung gehört u. a. das Ambulant Betreute Wohnen, dass Anleitung und Assistenz in den Bereichen Wohnen, Arbeit / Beschäftigung und der allgemeinen Lebensführung bietet und Menschen in Fragen der selbständigen Lebens- und Haushaltsführung, bei der Regelung von Ämter- / Behördengängen und Finanzangelegenheiten sowie einer sinnvollen Freizeitgestaltung unterstützt. Durch Anleitung, Begleitung, Beratungs- und Gesprächsangebote sollen Lösungsstrategien entwickelt werden. Dabei wird die Zielstellung der selbständigen Lebensführung, ohne fremde Assistenz und Hilfe, angestrebt. 
Die Unterstützung erfolgt durch die Sozialbetreuer im eigenen Wohnraum der zu betreuenden Personen.

Zu den teilstationären Leistungsangeboten zählt u. a. die Aufnahme in die Tagesstätte für seelisch behinderte Menschen, zur Unterstützung der Alltagsbewältigung und Strukturierung eines geregelten Tagesablaufes. 

Zudem gehört zu diesem Leistungstyp auch die Teilhabe am Arbeitsleben, insbesondere die Aufnahme in den Arbeitsbereich der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM).

Vor der Aufnahme in den Arbeitsbereich der WfbM muss erst für drei Monate das Eingangsverfahren absolviert werden, in dem geprüft wird, welche Interessen, Fähigkeiten und Fertigkeiten vorliegen und dementsprechend in welchem Fachgebiet der/die Antragsteller/in im anschließenden zweijährigen Berufsbildungsbereich eingesetzt werden kann. 

Über die Aufnahme in das Eingangsverfahren und die Weitervermittlung in den Berufsbildungsbereich der WfbM entscheidet der zuständige Leistungsträger, insbesondere die Agentur für Arbeit oder der Rentenversicherungsträger. 
Diesbezüglich muss zur Aufnahme in die WfbM vorerst ein Antrag beim o. g. zuständigen Träger gestellt werden.

Zu den Leistungen der Eingliederungshilfe gehören zudem auch Leistungen in Form der vollstationären Unterbringung. Wir bieten somit behinderten Menschen, die nicht mehr selbständig in ihrem eigenen Wohnraum leben können und dementsprechend für einen längeren Zeitraum auf intensivere Hilfe angewiesen sind, die Betreuung und Versorgung in einem ihrer Behinderung entsprechenden und geeigneten Wohnheim an. 
Wobei die Zielstellung auf die Befähigung zur selbständigen Lebensführung im eigenen Wohnraum ausgerichtet ist.

Für alle gewährten Hilfen erstellt der Sozialhilfeträger gemäß § 58 SGB XII einen Gesamtplan. In diesem wird der abgeleitete Hilfebedarf, die Art der Leistungsgewährung sowie die entsprechenden Zielstellungen notiert und nach einem Jahr erneut überprüft und fortgeschrieben.
(
(Für ambulante und teilstationäre Eingliederungsleistungen für Kinder- und Jugendliche besteht ein gesondertes Informationsblatt, dass im Sozialamt zu erhalten ist.)

